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Der Bürgermeister

Bekanntmachung vom 27.03.2003

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sit-
zung am 26.03.2003 den Bebauungsplan Nr.
213 - Pumpe I - gemäß § 10 Baugesetzbuch i.
V. m. den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
NW in den zurzeit gültigen Fassungen als Sat-
zung beschlossen.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Pumpe.
Die Abgrenzung ergibt sich aus dem nachste-
hend abgedruckten Kartenausschnitt.

(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urhe-
berrechtlich geschützt.)

Entsprechend § 10 Baugesetzbuch liegt der
Bebauungsplan Nr. 213 - Pumpe I - als Sat-

zung und die Begründung ab sofort bei der
Dienststelle Stadtplanung der Stadt Eschweiler,
52249 Eschweiler, Rathausplatz 1, Zimmer
447a, dauernd während der Dienststunden zur
Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 213 - Pumpe I - in Kraft.

Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§
214 und 215 des Baugesetzbuches. Danach ist
eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und  2  Baugesetzbuch  beze i chne ten
Verfahrens- und Formvorschriften bei der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 213 - Pum-

pe I - unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Stadt Eschweiler gel-
tend gemacht worden ist. Mängel der Abwä-
gung sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Stadt Eschweiler gel-
tend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in
der zurzeit gültigen Fassung über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Ver-
kündung dieser Satzung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Eschweiler vor-
her gerügt worden und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Eschweiler, 27.03.2003
In Vertretung

Schulze
Erster und Technischer Beigeordneter
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Satzung 

der Stadt Eschweiler über die Festsetzung
der Realsteuerhebesätze für das Haus-
haltsjahr 2003 vom 26.03.2003

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom
14.07.1994 (GV.NRW.S.666) in der zur Zeit
gültigen Fassung in Verbindung mit § 25 des
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I
S. 965) in der zur Zeit gültigen Fassung und
des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom
19.05.1999 (BGBl. I S. 1010) in der zur Zeit
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt
Eschweiler in seiner Sitzung am 26.03.2003
folgende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wer-
den für das Haushaltsjahr 2003 wie folgt festge-
setzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 270 v.H.,

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 381 v.H.,

2. Gewerbesteuer
nach dem 
Gewerbeertrag auf 415 v.H..

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-vorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Ver-
kündung dieser Satzung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung

fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Eschweiler vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Eschweiler, 26.03.2003

Bertram
Bürgermeister
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Satzung

über die Festsetzung des Kassenkredits
für die Stadtkasse der Stadt Eschweiler für
das Haushaltsjahr 2003 vom 26.03.2003

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung  de r  Bek ann tm achung v om
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Er-
richtung einer Gemeindeprüfungsanstalt vom
30.04.2002 (GV. NRW. S. 160 ff.), hat der Rat
der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 26.
März 2003 folgende Kassenkreditsatzung be-
schlossen:

§ 1
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im
Haushaltsjahr 2003 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf

25.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Ablauf des ersten Tages
der Bekanntmachung in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres
seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Eschweiler vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Eschweiler, 26. März 2003

Bertram
Bürgermeister
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Ordnungsbehördliche Verordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus
Anlass der Stadtfeste am 06.04.2003 und
05.10.2003 in der Stadt Eschweiler 

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über
den Ladenschluss vom 28.11.1956 (BGBl. I S.
875) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I. S. 1186), in
Verbindung mit der fünften Verordnung zur Än-
derung der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und
technischen Gefahrenschutzes vom 15.06.1999
wird von der Stadt Eschweiler als örtliche Ord-
nungsbehörde für das Gebiet der Stadt
Eschweiler folgende Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung erlassen:

§ 1

Aus Anlass der Stadtfeste dürfen am Sonntag,
06.04.2003 und 05.10.2003, Verkaufsstellen im
Stadtgebiet Eschweiler von 13.00 Uhr bis 18.00

Uhr geöffnet sein.

§ 2

Wird von § 1 Gebrauch gemacht, müssen die
Verkaufsstellen an dem vorausgehenden
Sonnabend ab 14.00 Uhr geschlossen werden.

§ 3

Arbeitnehmer, die an einem Sonntag in Ver-
kaufsstellen gem. § 1 dieser Verordnung be-
schäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung
länger als 3 Stunden dauert, an einem Werkta-
ge derselben Woche ab 13.00 Uhr von der
Arbeit freizustellen.

§ 4

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

 a) im Rahmen des § 1 außerhalb
der dort zugelassenen Ge-
schäftszeiten Verkaufsstellen
offenhält oder

 b) am Sonnabend entgegen § 2
die Verkaufsstellen länger als
14.00 Uhr offenhält oder

 c) der Vorschrift des § 3 über
Freizeit oder Ausgleich bei
Beschäftigung von Arbeit-
nehmern an einem Sonntag
zuwiderhandelt.

2. Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1
Buchst. a) kann nach § 31 Ordnungs-
behördengesetz in Verbindung mit § 17
Ordnungswidrigkeitengesetz mit einer
Geldbuße bis zu 500,00 €, die
Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1
Buchst. b) kann nach § 24 Abs. 2 La-
denschlussgesetz mit bis zu 500,00 €,
die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1
Buchst. c) kann nach § 24 Abs. 2 La-
denschlussgesetz mit bis zu 2.500,00 €
geahndet werden.

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verord-
nung wird hiermit bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Ord-
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nungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt,

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Eschweiler vorher
gerügt  und dabei  d ie  ver le tzte
Rechtsvorschrift bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Eschweiler, den 27.03.2003
Stadt Eschweiler als 
örtliche Ordnungsbehörde

Bertram 
Bürgermeister
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Bekanntmachung

Der Rat der Stadt Eschweiler beschloss folgen-
de Um- bzw. Neubenennungen von Straßen:

in der Sitzung vom 12.02.2003

1. die Teilaufhebung einer Straßenbenen-
nung und Benennung einer Planstraße
im  Bere i ch  des  BP  Nr .  118  -
Kinzweilerstraße - in

Elsassstraße

2. die Benennung einer Planstraße im Be-
reich des BP Nr. 257 - Friedensstraße -
in

Hugo - Merckens - Straße

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch kann schriftlich
eingereicht oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Eschweiler, Rathausplatz 1, Zimmer
408, in 52249 Eschweiler, erklärt werden.

Falls die Frist durch Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde
dessen Verschulden dem Beteiligten zu-
gerechnet.

Gemäß § 41 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom
21.12.1976 (SGV NW 2010) gelten die Be-
schlüsse zwei Wochen nach der ortsüblichen
Bekanntmachung als bekanntgegeben.

Eschweiler, 18.03.2003

Bertram
Bürgermeister
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Bekanntmachung

Öffentliche Zustellung gem. § 15 Ver-
waltungszustellungsgesetz ( VwZG )

Der an Herrn Leo Roemer, zuletzt wohnhaft
Katharinenstr. 10, 41836 Hückelhoven, der-
zeitiger Aufenthalt unbekannt, gerichtete Be-
scheid über Grundbesitzabgaben vom
04.02.2003, Kassenzeichen 001.42896.9-0100
kann vom Steuerpflichtigen 

beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler,
Finanzen und Steuern -Steuern -

Zimmer 541, Rathausplatz 1, 
52249 Eschweiler

montags bis mittwochs
und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr

eingesehen werden.

Gem. § 15 Abs. 3 VwZG gilt die Mitteilung an
dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage
des Aushängens bzw. der Bekanntmachung
zwei Wochen verstrichen sind.

Eschweiler, den 20.03.2003

Bertram
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Der Gutachterausschuss hat nach § 196 Abs. 1
des Baugesetzbuches und nach § 11 der Ver-
ordnung über die Gutachterausschüsse für
Grundstückswerte Bodenrichtwerte für baurei-
fes Land und für landwirtschaftliche Nutzflä-
chen zum 31.12.2002 für das Stadtgebiet er-
mittelt. Die Bodenrichtwerte wurden in Boden-
richtwertkarten für den Kreis Aachen eingetra-
gen und in einer Liste zusammengestellt.

Die Listen liegen in der Zeit vom 01.04.2003 bis
30.04.2003 bei der Vermessungsabteilung der
Stadt Eschweiler, Rathausplatz 1, Zimmer 408,
während der Dienststunden

montags - mittwochs von 08.30 - 12.00 Uhr
donnerstags von 14.00 - 17.45 Uhr
freitags von 08.30 - 12.00 Uhr

öffentlich aus.

Auch außerhalb dieser Zeit kann von der Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses in
52070 Aachen, Zollernstraße 10, Auskunft über
die Bodenrichtwerte verlangt werden.

Aachen, 17. März 2003

Der Gutachterausschuss
für Grundstückswerte
im Kreis Aachen

gez. Evers
Vorsitzender

Eschweiler, 26.03.2003

Bertram
Bürgermeister

Jagdpachtauszahlung
der Jagdgenossenschaft Eschweiler IV

(Weisweiler-Hücheln)

Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt auf Be-
schluss der Jagdgenossenschaftsversammlung
vom 11.03.2003.

Jagdgenossen, die Anspruch auf Auszahlung
ihres Jagdpachtanteiles erheben, werden gebe-

ten, diesen nur schriftlich in der Zeit 

vom 28.03. bis 25.04.2003 

bei dem Kassierer der Jagdgenossenschaft
Herrn Franz-Wilhelm Balden, Bongarder Hof in
52249 Eschweiler, unter Angabe der Bankver-
bindung, anzumelden.

Laut Satzung erfolgt die Veröffentlichung durch
das Amtsblatt der Stadt Eschweiler.

Veränderungen der Grundfläche sind mit 
neuestem Grundbuchauszug bei Herrn 
Balden nachzuweisen. 

Forderungen, die nicht innerhalb des genann-
ten Zeitraumes erhoben werden, verfallen.

H. J. Heinen
(Vorsitzender)


